
3. Ergebnis
Weder § 6 III 1 BWahlG, noch §§ 14 III, 17 II BWahlG sind verfassungswidrig. Es lassen sich
mithin keine Wahlfehler feststellen. Die Wahlprüfungsbeschwerde ist unbegründet.

C. GESAMTERGEBNIS
Die zulässige Wahlprüfungsbeschwerde des W ist unbegründet. Das BVerfG wird sie daher
zurückweisen.
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Aktenvermerk von Rechtsanwalt Schröder:

In der Kanzlei erscheint am 1.4.2014 Frau Beate Pflaum.

Sie erklärt:

Ich hatte von Frau Adina Goller eine Wohnung gemietet. Den Mietvertrag lege ich Ihnen vor.
Mit Frau Goller hatte ich mich gut verstanden. Leider ist sie gestorben. Geerbt haben ihre
beiden Kinder, Peter Goller zu ¾ und Klaus Goller zu ¼. Die beiden haben es irgendwie auf
mich abgesehen. Sie haben zusammen vor dem Amtsgericht Heidelberg am 1.10.2013 unter
dem Aktenzeichen 13 C 437/13 ein Urteil gegen mich erstritten. Danach muss ich an Peter
und Klaus Goller Mietrückstände in Höhe von insgesamt 14.863,10 EUR bezahlen. Die mir
vom Amtsgericht drei Tage nach der Verkündung zugestellte Urteilsabschrift habe ich Ihnen
mitgebracht. Ich hatte gegen das Urteil keine Berufung eingelegt, weil ich darin keinen Sinn
gesehen habe. Es stimmt schon, ich hatte die Miete in dieser Höhe nicht bezahlt.

Herr Peter Goller nannte mir im Anschluss an die Urteilsverkündung schriftlich eine Bank-
verbindung, auf die ich das Geld überweisen sollte. In dem Schreiben heißt es, er und sein
Bruder seien untereinander zerstritten. Er habe seinen Bruder aufgefordert, für meine Zahlung
ein gemeinsames Konto einzurichten. Der habe sich geweigert. Daher habe er, Peter Goller, im
Alleingang für meine Zahlung ein Girokonto eröffnet. Die Kontobezeichnung laute „Erben-
gemeinschaft A.G.“. Auch dieses Schreiben habe ich mitgebracht.

Ich habe dann freiwillig die 14.863,10 EUR auf das Konto überwiesen. Auf meine Bitte hat
Herr Peter Goller mir schriftlich den Zahlungseingang bestätigt. Er hat sich sogar im Namen
der Erbengemeinschaft bedankt. Das Schreiben habe ich dabei.

Kurz darauf habe ich ein Schreiben von Herrn Klaus Goller erhalten. Er teilte mir mit, dass
sein Bruder das Konto ohne seine Kenntnis eröffnet habe. Mit der Zahlung auf das oben
genannte Konto sei er nicht einverstanden gewesen. Das Konto habe rechtlich und wirt-
schaftlich alleine seinem Bruder zugestanden. Herr Klaus Goller meint, die Zahlung sei

* Der Verfasser ist Richter beim Landgericht Heidelberg und Leiter einer Arbeitsgemeinschaft im Zwangsvollstreckungsrecht.
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unwirksam gewesen. Daher hätte ich die geschuldete Miete noch nicht bezahlt. Auch dieses
Schreiben habe ich Ihnen mitgebracht.

Ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass Herr Peter und Herr Klaus Goller ihre Urteils-
ausfertigung missbrauchen. Denen ist alles zuzutrauen. Sie haben sogar schon zusammen einen
Gerichtsvollzieher beauftragt. Da waren sie sich seltsamerweise einig. Ich habe vom Gerichts-
vollzieher unter dem Aktenzeichen 6 M 154/14 ein Schreiben erhalten. In diesem teilt er mir
mit, dass er von beiden einen Vollstreckungsauftrag erhalten habe. Das Amtsgericht habe
beiden eine gemeinschaftliche vollstreckbare Ausfertigung erteilt. Auch dieses Schreiben lege
ich Ihnen vor. Ich habe bezahlt und möchte kein zweites Mal bezahlen. Ich habe jeden Tag
Angst, dass der Gerichtsvollzieher vor meiner Tür steht und pfänden will. Ich will einfach nur
meine Ruhe haben. Etwaige Ersatzansprüche möchte ich nicht geltend machen.

Frau Schneider unterschreibt eine Vollmacht. Sie teilt mit, dass ich bei hinreichender Aussicht
auf Erfolg sämtliche erforderlichen gerichtlichen Schritte einleiten soll. Ein außergerichtliches
Vorgehen möchte sie nicht. Sie glaubt nicht, dass Peter und Klaus Goller sich auf diese Weise
beeinflussen lassen. Einen Vorschuss und Sicherheiten kann sie leisten.

Bearbeiterhinweise:
Der Fall ist aus anwaltlicher Sicht zu begutachten. Das Gutachten soll auch auf Zweckmäßigkeitserwä-
gungen eingehen. Etwaige gerichtliche Anträge sind auszuformulieren. Mandantenschreiben und Schrift-
sätze sind nicht zu fertigen. Die von der Mandantin vorgelegten Schriftstücke sind alle vom jeweiligen
Verfasser unterschrieben. Sie haben den von der Mandantin mitgeteilten Inhalt.

& LÖSUNG

A. MANDANTENBEGEHREN
Im Vordergrund jeder anwaltlichen Tätigkeit steht das Mandanteninteresse. Daher gilt es
zunächst herauszufiltern, was die Mandantin erstrebt (vgl. Benner, Referendarklausurenkurs
Zivilrecht, 2009, 13). In erster Linie möchte sie die Zwangsvollstreckung verhindern. Dieses
Ziel möchte sie möglichst schnell erreichen. Des Weiteren möchte sie nur gerichtliche Schritte
einleiten, keine außergerichtlichen.

B. RECHTSBEHELFSSTATION
Zu prüfen ist, welche Rechtsbehelfe in Betracht kommen.

I. Berufung
Eine Berufung ist nicht mehr möglich. Die einmonatige Berufungsfrist nach § 517 ZPO ist
abgelaufen.

II. Vollstreckungsabwehrklage
Möglicherweise ist aber eine Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO der richtige Rechts-
behelf. Mit der Vollstreckungsabwehrklage kann die Mandantin erreichen, dass die Gegner aus
ihrem Urteil nicht mehr vollstrecken können. Das ist genau das Ziel der Mandantin. Die
Vollstreckungsabwehrklage ist statthaft, wenn dem Vollstreckungsschuldner eine materiell-
rechtliche Einwendung gegen den dem Titel zugrunde liegenden Anspruch zusteht. Eine
solche Einwendung ist auch die Erfüllung. Die Mandantin glaubte, mit ihrer Überweisung den
dem Urteil zugrunde liegenden Mietanspruch zu erfüllen. Sofern diese Auffassung zutrifft, ist
der dem Titel zugrunde liegende Anspruch nach § 362 BGB erloschen. Deshalb ist die Voll-
streckungsabwehrklage der geeignete Rechtsbehelf.

III. Klage auf Titelherausgabe
Daneben kommt eine Leistungsklage mit dem Antrag in Betracht, die vollstreckbare Ausfer-
tigung des amtsgerichtlichen Urteils herauszugeben. Der Antrag findet seine dogmatische
Grundlage in § 371 BGB analog (Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 34. Aufl. 2013, § 767 Rn. 6). Die
Voraussetzungen einer Analogie – planwidrige Regelungslücke und vergleichbare Interessenla-
ge – liegen vor. Der Anspruch auf Titelherausgabe ist gesetzlich nicht geregelt. In beiden Fällen
geht es um eine Situation, in der eine Schuld bereits getilgt ist. § 371 BGB soll verhindern, dass
der Gläubiger einen Schuldschein missbraucht. Ähnlich ist es hier. Die Gegner besitzen eine
vollstreckbare Ausfertigung. Sie haben mit ihr sogar schon den Gerichtsvollzieher beauftragt.
Gleichwohl geht die Mandantin davon aus, bereits erfüllt zu haben. Trifft ihre Auffassung zu,
besteht durch die Gegner eine konkrete Missbrauchsgefahr. Auch ein Antrag auf Herausgabe
der vollstreckbaren Ausfertigung ist demzufolge ein geeigneter Rechtsbehelf.
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